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Qualitätsmanagement 
Handbuch 

 

Informationen zur Überleitung aus dem stationären in den ambulanten Bereich (extern) 

Für ambulante psychiatrische Pflege sind folgende Voraussetzungen vorgeschrieben: 
 

 eine ärztliche Verordnung von psychiatrischer häuslicher Pflege  
(erst ab dem Tag nach der Entlassung möglich) – s. Muster-VO 

 eine verordnungsfähige Diagnose - s. beiliegende Liste 
 ein GAF-Wert zwischen 41 und 50 - s. Muster-Behandlungsplan 
 ein komplett ausgefüllter Behandlungsplan - s. 2. Seite der Muster-VO  

 

 
 
 Zudem bitten wir zu beachten, dass eine Versorgung mit ambulanter psychiatrischer 

Pflege nur dann erfolgreich sein kann, wenn der Patient/die Patientin sich aus freien 

Stücken dafür entscheidet (nicht im Handel gegen eine vorzeitige Entlassung). 

 
Deshalb vor der Entlassung bitte in jedem Fall: 

 
1. Kontakt zu uns aufnehmen  

um Voraussetzungen zu klären und notwendigen Klärungsbedarf bzgl. der häuslichen 
Situation zu ermitteln.  
(Tel. 2311-2155, Fax. 2311-2605 o. E-Mail: alexius-pflegedienst-shk@alexianer.de) 

 
2. den ausgefüllten Aufnahmedatenbogen übermitteln – s. anliegendes Formular 

(Daten erforderlich zur Einschätzung des Versorgungsbedarfs und zur Vorbereitung 
der Versorgung) 
  

3. Termin zur Übernahme mit uns vereinbaren.  
 
4. Verordnung zum Übergabetermin organisieren. 

 Dazu Termin im MVZ, der PIA/GIA oder beim ambulanten Psychiater 
vereinbaren.  
(Ist noch keiner vorhanden, existiert im Büro eine Liste von ambulanten 
Psychiatern, mit denen wir bereits zusammenarbeiten)  

 Bei Bedarf einer lückenlosen Übernahme den Entlassungstermin mit dem 
Arzt-Termin abstimmen. 

 Eine evtl. Lücke kann auch mit einer 7-tägigen Verordnung durch den 
Stations- bzw. Oberarzt der psychiatrischen Station geschlossen werden. 

 
5. Bei Mitgabe von Medikamenten bitte auf ausreichende Menge bis zum 1. 

Facharzttermin achten.  
 
 
 

 Für diese Versorgungsform besteht Zuzahlungspflicht gemäß Info.-Blatt.  
(zusätzlich zu den Zuzahlungspflichten für die stationäre Versorgung) 


